Nutzungs- und Ausleihgebührensatzung

der Gemeinde Naundorf

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (GVBl. S.159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2009 (GVBl. S. 323) in Verbindung mit § 9  des Sächsischen Kommunalabgaben-

gesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.2004 (GVBl. S.418), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.11.2007 (GVBl. S. 478) hat der Gemeinderat am

18.08.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeine Festlegungen

1.
In öffentlichen Gebäuden der Gemeinde können Räumlichkeiten für private, kulturelle,


religiöse, gemeinnützige und sonstige Zwecke genutzt werden. 

2.
Die Räumlichkeiten sowie das auszuleihende Inventar steht in erster Linie der Gemeinde 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

3.
Die Gemeinde kann eine Nutzung bzw. Ausleihe ablehnen, wenn von der Veranstaltung 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, eine Beschädigung des 

gemeindlichen Eigentums oder Sachwerte Dritter zu befürchten ist.

4.
Ein Anspruch auf die Überlassung eines bestimmten Raumes oder Inventars besteht nicht.

5.
Der Raum darf nur für den Zweck genutzt werden, für den er überlassen wurde. Eine Über-


lassung durch den Benutzer/Veranstalter an Dritte ist nicht erlaubt.

§ 2 Antragstellung

1.
Der Antrag auf Nutzung von Räumlichkeiten, Mobiliar oder Ausstattungsgegenständen ist 


spätestens 2 Wochen vorher schriftlich bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

2.
Bei der Überlassung von Räumen ist eine Vereinbarung zwischen Nutzer und Gemeinde 


abzuschließen.

§ 3 Ordnung, Sauberkeit, Haftung
1.
Bei der Übergabe der Schlüssel werden dem Nutzer die Räumlichkeiten in einem


ordnungsgemäßen Zustand übergeben. Der Nutzer hat sich davon persönlich zu überzeugen.
2.
In diesem Zustand sind die Räume nach der Nutzung wieder zu übergeben.

3.
Die Reinigung der Räume übernimmt der Nutzer. Bei Mängeln können dem Nutzer Kosten


für die erforderlichen Arbeiten in Rechnung gestellt werden.

4.
Das auszuleihende Inventar ist bei der Übergabe vom Nutzer auf Menge und Zustand zu 


überprüfen. Reklamationen sind vor der Ausleihe anzuzeigen.

5.
Werden im Zusammenhang mit der Nutzung oder Ausleihe fahrlässig oder schuldhaft 


Sachbeschädigungen verursacht, wird der Nutzer zum Schadenersatz verpflichtet (auch bei 

gebührenfreier Nutzung). Schadenersatz ist auch zu leisten, wenn Inventar der Gemeinde 


abhandenkommt.
6.
Die Benutzung eines Raumes oder die Ausleihe von gemeindlichem Inventar geschieht auf 


eigene Gefahr. Die Gemeinde haftet nicht bei Beschädigung oder Verlust mitgebrachter 


Sachen.

7.
Bei der Nutzung der Turnhalle ist eine wahrheitsgetreue Eintragung in das Nachweisbuch

vorzunehmen. Der Unterschreibende ist für die Einhaltung der Hallenordnung verantwortlich.

§ 4 Nutzungsgebühren
1.
Die Höhe der Nutzungsgebühren ist in der Anlage 1 dieser Satzung festgelegt.


Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.

2.
Gebührenschuldner ist der Nutzer.

3.
Die Gebühr wird sofort nach der Nutzung bzw. Ausleihe fällig, wenn die Gemeinde nicht

einen anderen Termin festlegt.

4.
Die Nutzung oder Ausleihe durch die Grundschule Hof, die Kindereinrichtungen und 


Feuerwehren der Gemeinde, die ev. Werkschule sowie ortsansässige Vereine sind 

gebührenfrei.

5.
Durch die Vereine und Ortsfeuerwehren ist eine angemessene Beteiligung und 


Unterstützung des Bauhofs zu gewährleisten.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tritt die Nutzungs- und Ausleihgebührensatzung der Gemeinde Naundorf vom 07.08.2001 außer Kraft. 

Für alle vor dem Inkrafttreten der neuen Satzung angemeldeten Veranstaltungen oder Ausleihen gelten die Nutzungs- und Ausleihgebühren der alten Satzung. 
Hof, den 01.09.2011
Reinhardt

Bürgermeister

Rechtsbehelf:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1.
die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-


machung der Satzung verletzt worden sind, 

3.
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 4 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit


widersprochen hat,

4.
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-


standet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-

 
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 

geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Anlage 1

1.
Räumlichkeiten der Gemeinde

a) Turnhalle Hof
eine Übungseinheit entspricht 90 min Trainingszeit



eine Übungseinheit
30,00 €



eine Übungseinheit Nachwuchs-Trainingsgruppen
15,00 €



eine Übungseinheit ortsansässige Vereine
10,00 €


b) Festsaal im Alten Schloss Hof
je Nutzung 
100,00 €


c) kleiner Saal Altes Schloss Hof
je Nutzung
40,00 €


d) Kultursaal Reppen
je Nutzung
60,00 €


e) Begegnungsstätte Gastewitz
je Nutzung
60,00 €
2.
Räumlichkeiten der Gemeinde ohne Nutzungsgebühr

a)
Jugendheim Salbitz
Vereinbarung mit Dorf- u. Heimatverein Salbitz e.V.

b)
Jugendklub Hof
Vereinbarung mit Jugend- u. Freizeitverein Hof e.V.


c)
Jugendklub Naundorf
Vereinbarung mit den Jugendlichen


d)
Turnhalle Naundorf
Vereinbarung mit Sportverein Traktor Naundorf e.V.

e)
Sportlerheim Casabra
Vereinbarung mit Casabraner Dorfverein e.V.


f)
Sportlerheim Reppen
Vereinbarung mit Ortsverein Reppen e.V.

g)
FFW-Gerätehaus Naundorf
va. Wehrleiter FFW Naundorf


h)
FFW-Gerätehaus Hof
va. Wehrleiter FFW Hof


i)
Begegnungsstätte Raitzen
va. Wehrleiter FFW Raitzen

3.
Inventar der Gemeinde (Gebühren je Stück)

a)
Tanzdiele
25,00 €

b)
Verkaufsstand
75,00 €

c)
Matten für Fußboden je Rolle
5,00 €

d)
Festzeltgarnituren (1 Tisch + 2 Bänke)
3,00 €

e)
Stehtische
1,50 €

f)Tische
2,00 €

g)
Stühle
0,50 €

h)
große Kaffeemaschine
5,00 €

i)
Karton Kaffeegeschirr (6 Gedecke)
2,00 €

j)
Karton Mehrzweckgläser (12 Gläser)
2,00 €

k)
Thermokannen, große Teller (tief, flach)
0,25 €
Bei der Nutzung von Räumen der Gemeinde mit Nutzungsgebühr ist der Gebrauch der Kaffeemaschine, von Geschirr, Besteck und Gläsern inklusiv. 
4.
Gemeindeeigene Arbeitsgeräte (wie z.B. Rasenmäher, Sensen, Kettensägen) werden 

nicht ausgeliehen. Über Ausnahmen entscheidet der Bürgermeister.
5.
Gemeindeeigene Fahrzeuge werden nicht ausgeliehen. Über Ausnahmen entscheidet der 

Bürgermeister. Auf Antrag können ortsansässige Vereine und die Ortsfeuerwehren die 

Fahrzeuge der Gemeinde nutzen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr, bei Unfällen 

haftet der Nutzer bzw. Fahrer für die Kosten, die nicht von einer Versicherung getragen 


werden. Auf § 3 Punkte 4., 5., 6. wird verwiesen. 

Die Fahrzeuge werden sauber und betankt übergeben, die Rückgabe erfolgt entsprechend. 
Der Nutzer wird in die Bedienung des Fahrzeuges eingewiesen und bestätigt dies mit seiner Unterschrift.

6.
Transport 


Für den An- und Abtransport von Ausleihgut durch den gemeindlichen Bauhof werden  


Gebühren berechnet:  je angefangene Stunde
Fahrer + Traktor + Hänger
25,00 €


Fahrer + Transporter
23,00 €


Fahrer + weiteres Fahrzeug
20,00 €

7.
Wäscherolle Gastewitz

Die Nutzungsgebühr beträgt
je halbe Stunde
0,50 €







je Stunde

1,00 €

8.
Garten- und Garagenpacht


Garten auf gemeindeeigenem Grund und Boden (ohne Strom, Wasser)
0,02 m²/Jahr

Garagen auf gemeindeeigenem Grund und Boden
5,00 €/Monat


Garagen, die sich in Gemeindeeigentum befinden
15,00 €/Monat

9.
Pachten/Mieten für andere Räumlichkeiten, für landwirtschaftliche Flächen, Teiche,

 
gewerblich genutzte Grundstücke, kommunale Wohnungen sowie andere Grundstücke 


werden in gesonderten Verträgen und Vereinbarungen geregelt.
